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§ 737 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

Hat sich das Schi, unter der Führung eines Zwangslotsen befunden, so ist der Reeder des Schi,es für den von dem

Lotsen verschuldeten Zusammenstoß nicht verantwortlich, es sei denn, daß die zur Schi,sbesatzung gehörigen

Personen die ihnen obliegenden Pflichten nicht erfüllt haben.

In Kraft seit 01.03.1939 bis 31.12.9999
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